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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1996

Norm

ABGB §812 A

Rechtssatz

Daß sich der ganze Nachlaß oder bloß ein Teil schon in gerichtlicher Verwahrung be6ndet, ist kein Hindernis für eine

Nachlaßabsonderung.

Entscheidungstexte

1 Ob 2086/96p

Entscheidungstext OGH 23.04.1996 1 Ob 2086/96p

2 Ob 20/02h

Entscheidungstext OGH 13.02.2002 2 Ob 20/02h

Beisatz: Auch die Bestellung eines Nachlasskurators stellt kein Hindernis für die Nachlassseparation dar. (T1)
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